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utschlanZur (senes1is des Obrigkeitsstaates
Hans Maıer

In se1inem bekannten Brief ber dıie Obrigkeit hat Bischof Dıibelius die rage auf-
geworfen, ob Luthers Übersetzung VO Römer 13 „Jedermann SsCc1 der
Obrigkeıt“ Für die heutige eıt och Gültigkeıit besitze oder ob e nıcht besser SC1I,

des Wortes Obrigkeıt anderen Ausdruck wählen. Er die
Herkunft des Wortes AUS dem Gottesgnadentum und fährt fort: Es WAar begnade-
tes Sprachgefühl das 1es Wort gewählt hat Nur die Sache, die das Wort be-
zeichnete, dıe yibt 65 heute Deutschland nıcht mehr Das Wort 1ST verschwun-
den, weıl die Sache verschwunden 1ST, Und ZWAar 1ST SIEC SEIT dem Tage verschwun-
den dem Nan CiNe Staatsordnung aufgerichtet hat, dıe siıch auf Parteıien auf-
aut Der Regierende Bürgermeıster VO Berlıin, wWenn 1: anderen Par-
te1 gehört als ıch annn für miıch nıcht dem Sınne Autorität sein W IC es für Mar-
Ein Luther der Kanzler Brück War un: der Kurfürst der hınter seinem Kanzler
stand &' Dafß der Staat INILE sC1iNer Ordnung bejaht, respektiert und seiner

Würde geachtet werde, 1ST aller SCMEINSAMECS Interesse. Und WIL glauben als
Christen, da{fß das auch (sottes Wıille IST. ber das 1ST keineswegs gleichbedeutend
MI1 Autoritätsstellung derer die die staatliche Macht jeweils verwalten Um
diese Mächte als Ganzes geht . Es geht das System. Und dieses System 1ST

“heute nıcht mehr ungebrochene, sondern gebrochene Autorität.
Gebrochene Autorıität P Oa1ST für Diıbelius keineswegs Nnur der östliche Eın-

partelistaat, den sıch der Obrigkeitsbrief ı ersier Linıe wendet. Auch der
westliıche Parteienstaat dessen verschiedene Formen hiıer ıcht näher unterschie-
den werden gehört für hn 1 die Linıe der geschichtlichen Entwicklungen, dıe
Zur Auflösung VO Obrigkeıt ı alten ınn beigetragen haben: auch 1ST CIN Stück
„gebrochener Autorität“. Hıer WIFr:! C1in grundsätzlıcher Z weitel der Legıitimi-
tat demokratischer Regierungen laut, ein TIG Vorbehalt, der Aaus dem Verlan-
SCH nach starken, unverfügbaren, dem Wechsel der MehrheitsverhältnisseENTLZOBE-
nen staatlıchen Ordnungen kommt. Dıiıe rage 181erlaubt, ob dieser Z weifel auf
den deutschen Protestantiısmus der aut die Generatıiıon VO  «} Dıibelius beschränkt

1 Dem Beitrag liegt der Text Vortrags zugrunde, der eım Salzburger Forschungsgespräch Sept 1963

gehalten wurde. Zitierung nach dem 1959 veröffentlichten, heute NUur schwer zugänglichen Privatdruck VO Dibelius:
Obrigkeit Eıne Frage den 60jährıgen Landesbischof (sc Lilje, Hannover). Inzwischen hat Bischof Dibelius_ eine
erweıltertie und umgearbeitete Fassung seCiIiNeTr Schrift erscheinen lassen: Obrigkeit (Kreuz-Verlag, Stuttgart--Berlin 1963),

der die Schärfe der ursprünglich vorgetragchCcnh Thesen jeltach abgeschwächt 1ST. Die oben zZziriertien Stellen inden
sich NUur 11 der erstien Fassung
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der der
neller ReflexAl GEiGTstaatli Ordn gCNn I heute das politische Leben De
lands reilich ohl MIiIt nachlassender Formkraft? — bestimmt und

Reformatoren und „Obrıgkeit
Zunächst ıiST SENAUCT abzugrenzen, 1 welcher Weise die Reformatoren ZUr Ent-

wicklung des Begriffs Obrigkeit un der Institutionen des „Obrigkeitsstaates“bei
5haben, wobel Man VO vornhereıin unterscheiden Mu 7zwischen denau
drücklichen Plänen, Zielen, Willensäußerungen der Reformatoren un den oft
absichtlich der unerwünscht sıch einstellenden pragmatischen Wirkungen un
Nebenwirkungen der Reformation.

Der TIraktat VOon den welitlichen Ordnungen, VO Politischen, steht nıcht
Zentrum der reformatorischen Lehre und diıe rage ach WI1e gearteten
reformatorischen Staatsliehre oder Politik führt eigentlichen Problem vorbeı
Es 1ST oft testgestellt worden und wırd ZUuUs Luthers Außerungen ber politische
un wirtschaftliche Fragen deutlıch), da die deutschen Reformatoren aut dem
Gebiet VO  3 Staat un Recht ıcht eigentlıch schöpferisch SiEe übernahmen
die Begrifte un Tendenzen ihrer Zeıt un formten S1C, verändert,

ıhre relig1öse Predigt SIn Aufgewachsen einfachen, lIändlichen Verhält-
NASSCH, hne Berührung MIt dem Hofleben oder ausgebildeten wirtschaft-
lichen Stadtkultur, haben die reformierten Schriftsteller die polıtische Welt fa
DUr den kleinräumigen Verhältnissen des Territorialstaats erlebt, CNS ©
umgrenzten Welt, ber der sıch der terne Hımmel des Reiches wölbte: ıhr politi
sches Denken personalistisch, tamılien- und gemeindegebunden, MILtTt Liebe

Kreis hausväterlicher Sorge verweilend — blieb zeitlebens auf diese ber:
schaubaren erhältnısse fixiert. Wenn Luther VO weltlichen Regiment, Vo

„Oberkeıit“, Herren, Majestät redet, vermeidet damıt Begrifte, „die außer-
halb der scholastischen der humanıistıschen Tradıtion stehen“ un die sıch durch
iıhr „eigentümlıch institutionsloses Dasein“ un ihre Personalıität auszeichnen
Man sıeht leicht dafß sıch dıeser Umwelt eine eigentliche Staatstheorie kaum ent-

falten konnte, Wenn Ma  ‚} einma| VO der humanıistischen Pflege der aristotelischen
Ethik un Politik den Schulen nd Unıiversitaten des lutherischen Deutschlands

Es sC1 DUr die fast einhellige Ablehnung der Obrigkeitsthesen vVo Dibelius sSOWEeIL s]ı1e den modernen Ver-r n N fassungsstaat i ganzcen betraten der westdeutschen Oftentlichkeit( auch die erfreulich wache und scharfe
Reaktıion aut die Spiegel-Aftäre gehört diesen Zusammenhang.

K A  K A S0 Voingt ı der Einleitung demnächst ı der Reihe erscheinenden Textband „Der Herr-
schaftsvertrag“. Schon hıer sC1 bemerkt, dafß dieser familienhaft-personale Zug, diese Neigung, die „herzlı affec-
C(10N, die Lieb und das DutC Vertrauen“ auch als Grundlage der politischen Ordnung nehmen, den beständigsten
Merkmalen lutherischen Denkens ber S5taat und Recht gehört: ıIn diesem Sınn hat sıch die SIrCHNSC Vatrergestalt Fried-
riıch Wilhelms IN1L seinenm hausväterlichen Regiment den lucherischen Untertanen EINSCPTAT; diesem ınn hat noch
Novalıs ı „Glauben und Liebe“ (1798) das Könıgspaar als Repräsentatıon der preußischen Staatsıdee begriften, indem
sıch ı einem „poetischen Staat“ eın „Hof C100 Famıilıe, CIM Ihron ı CIn Heiligtum, C1iNC königliıche Vermählung

CWIgCH Herzensbund“ verwandelte. D E2#
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absıeht*: das deutsche Luthertum hatte deshalb Kampf der Monarchomachen
keinen Anteıl, und seıin Beitrag Z Ausbildung der naturrechtlichen Vertragstheo-
1LiIicCcHN blieb SCTMMNS.

Auf die Probleme der weltlichen Ordnung wurden die Reformatoren durch Z W el
Umestände gestoßen ZUerSt durch den Konflikt MI1 Kaıiıser und Reich ınfolge des
reichsrechtlichen Religionsbanns Luther un der Verfolgung sciner Lehre
durch dıe weltliche Gewalt: sodann durch den Konflikt MIt dem auf Luthers Lehre
sıch berufenden Bauern- Schwärmer- und Täufertum Aus dieser doppelten Front-
stellung, die sıch die Reformatoren VO  } Antfang hineingedrängt sahen, erklärt
sıch der oft testgestellte Unterschied ihren AÄußerungen ber Obrigkeit Gehor-
samspflicht und Wiıderstand der Wechsel 7wıschen mehr autfständischen un

mehr friedliebenden, duldenden, Ja quietistischen Tonart Auf der Seite
die heftige Kritik Machthabern und Zuständen, die sich VO Christlichen
Adel“ bis ZUrr Altersschrif Wider Hans Worst“ als Orgelpunkt durch Luthers
Werk hindurchzieht die Mahnune die Herren, daß „die nıcht yhr

Sind W1C SS un hunde“ der unbedingte Tenor des Man mu{fß (sott mehr
gehorchen als den Menschen Ja die Zuerkennung Wiıderstandsrechtes CN-
ber dem Kaiser Al den Dıngen, Religion weltliches Gebot steht urz
all das, W as der Reformation WCNISCL Deutschland selbst als andern Läan-
ern iıhre gewaltige Stoßkraft gegenüber den Alteren politischen Ordnungen Velr-

ı1eh Auft der anderen Seite ein schroffes Abrücken von allen Versuchen der Ort-
SCELZUNG der religiösen Reform 1115 Politische hineın, die barsche Vermahnung ZUuU

Gehorsam alle Aufrührer, S$1e Bauern, Reichsritter der LTTESCHANSCHNE
Lutheraner, die Anerkennung der weltlichen Obrigkeit als Schicksalsmacht und
D  es mummerey“ und schließlich, hieraus tolgend, die Predigt bedingungsloser
Unterweriung gegenüber den politischen Gewalten. In beidem 1ST kein. Wıder-
spruch: verade dıe strikte Beschränkung aut die relig1öse Botschaft dıe Erneuerung
der LEGL1NEN Lehre Luther zur Abwehr, als die relig1öse Bewegung näch-
L1g gESLEISECKT durch SC1L1M Verdammungsurteil ber alle bisher gültigen Ordnungen
und Autorıitäten 11 Politische übergriff und sıch MI1 der demokratischen Volks-
bewegung des deutschen Spätmittelalters verbinden drohte In der Ermah-
Nungs ZU Frieden auf die zwölt Artikel der Bauernschaft Schwaben“ 1St dieser
Gedanke Vorabend des Bauernkrieges deutlich ausgesprochen: „ s hat Babst
un: Keyser wıdder miıch gESCTIZL und getobet. Nu miıt hab iıch da hyn bracht,
das yhe mehr Babst un: Keyser tobet haben, yhe mehr INCYN Evangelion ı1ST fort
gangen? habe Nie eın schwert gezuckt noch rache begerd habe keyn tte-

ICY noch auftrur angefangen, sondern der weltlichen oberkeyt auch die, das

Darüber Petersen, Geschichte der arıstotelischen Philosophie protestantischen Deutschland (LeipzigUn Maıer, Die Lehre der Politik den deutschen Uniıversitäten vornehmlich 16 bıs 18. Jahrhundert,
Wıssenschaftliche Politik, hrsg. VO:!  =] Oberndörfer (Freiburg
W. I! 194, W
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evangelion.un mich verfolget, yhr gewalt und ehre helffen verteidingen, je]
ich vermocht. ber da MI bın ich lieben, dafl ichs Gott SAr heym gestellt, un
allezeit auf hand mich rozlich verlassen habe, darumb hat mich auch

beyde Babst und allen icht alleyne bey dem leben erhalten
sondern 19814828 Evangelion ymMer lassem mehr und WEeYytier zunemen Nun tallet yhr
9093818 dreyn, wollet dem Evangelio helten, und csehet icht daß yhrs damıt aufs
aller höhest hyndert und verdruckt

Es 1SEt ıcht verkennen, da die deutschen Reformatoren, mehr SiC

arcCch,;, dengärenden Gehalt der Lehre fteste Formeln tassen und Cn-
ber den Schwärmern abzugrenzen, auch iıhre Haltung gegenüber den weltlichen
Gewalten modifiziert haben Die geschilderte Zweiselitigkeit der „Vermahnungen“
un Warnungen SINS dabei ZW ar iıcht völlig verloren;: aber S1C wurde ı doch

mehr Mahnung Zu scharten Durchgreifen nach der CiINCN, Zu

bedingungslosen Gehorchen nach der anderen Seıite hın Luthers Eingreifen den
Bauernkrieg? bringt die entscheidende Wendung die alte Auffassung des politi-
schen GemeLmwesens als Zweiheit VO  —$ Dienst und Schutz verblaßßt, die bür-
gerliche Gesellschaft aAuseinander ı ein Gegenüber von Befehlenden un (GGe-
horchenden, wobei sıch das aktıve Moment ausschließlich Pol des Fürstentums,
aas PaASSlıVC ebenso ausschliefßlich Pol des Volkes sammelt. Dementsprechend
verliert das Widerstandsrecht Zzentrale Stellung, die 6S der aAlteren deutsch-
rechtlichen Tradition noch hatte: gegenüber der christlichen oberkeit C1in Be-

or1ff der Von den Dreißigerjahren bei Luther auftaucht hat zeinen 1nnn

mehr, und C1NE rein weltliche Legıitıimitat wırd ıhm icht zugestanden, Miıt dem I

lutherischen Staatskirchentum kündigt sıch die Tendenz ZUF. Überführung des alte-
TCHN (GGemeinwesens schart nach Betehls- und Gehorsamsfunktionen geglie-
derten Obrigkeitsstaat Damıiıt S1IC siıch realisıerte, ufßten reilich bestimmte
Bedingungen gegeben SC1N, die iıcht der Predigt der Reformatoren, sondern
den staatlıchen Verhältnissen des damalıgen Deutschlands lagen.

Zunächst War 1er entscheidend, dafß die Reformatoren ZUuUr Durchsetzung, Sta-

bilısıerung und institutionellen Bindung iıhrer Lehre des Vehikels der Fürstenmacht
un des Territorialstaats icht konnten. Das wiırd ı11 Luthers Lebens-
geschichte hinreichend eutlich es auch sein seelsorgliıches, kirchenorganısa-
torısches Werk Man hat den Grund dafür, dafß Luther seinen Kirchenaufbau aut
die Landesfürsten LUTZTEC, nıedrigen Kulturniveau der obersächsischen Bauern-

bevölkerung und des Landadels sehen wollen, dessen Patronatsrechte der Neuord-
Nung überall ı Wege standen; C1in wirkliches Gemeindeleben, WIC 6c$5 Calvın und
Zwingli den städtischen Kulturzentren der Schweiz aufbauten, habe sıch hıer

18, 313
In sCcCiINEeEr sozialgeschichtlichen Bedeutung vgewürdiıgt bei Lütge, Luthers Eingreiten den Bauernkrieg ı SC1-

Hen sozialgeschichtlichen Voraussetzungen un Auswirkungen, tudıen Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Gesammelte Abhandlungen (Stuttgart 112 6 ZU' folgenden vgl auch VvVon Raumer, Absoluter Stagu‚
korporative Liıbertät, persönliche Freiheıit, Historische Zeitschrift 183 (1957), 55
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S1t OSNl  T entfalten können Aber Stum fsinn
Dingen un: Habgier nur bei den Bauern und eim Adel des fachen Landes anzu-

treften? Ist icht bei aller Bedeutung relig1öser Motive ein Grundantrieb für den
Übertritt der Fürsten ZU Protestantismus die Aussıcht auf den Gewıinn on

Kırchengut SCWESCH sehr, daß der Augsburger Religionsfrieden diesem rang
OE  MOn Riegel vorschieben mußte? Und konnte nıcht noch Pufendorf den Fürsten

den Ratgeben, den Protestantismus anzunehmen, da ıhnen mehr Macht ber
1e Untertanen gebe?® Wie 1 iNnan jer die Akzente SETZT, siıcher 11STE, da{fß die

Reformatıon nıcht PrST. den obriekeitlichen Weg beschritt nachdem ein CN-
schaftlıch demokratischer sıch als icht gangbar hatte schon ihre allerersten
Schritte iıcht denkbar hne die Mithilfe des Landesfürstentums. Umgekehrt
aber War die reformatorische Lehre und ıhre landeskirchliche Verfestigung CIM

wesentliches Biıldungsprinzip des werdenden Territorial- und Fürstenstaates, s1e

hat iıhm, ber die Schwelle unselbständigen FExıstenz als Reichspartikel un
Verwaltungssprengel hinweg, realer Eigenstaatlichkeit verholfen.

Man denke NUur daran, WI1IC cschr relig1öse un politische Einheıt ı den Terri-
_ torjalstaaten einander wechselseit1g. bedingten und stützten! Dadurch, da{fß der
Augsburger Religionsfriede die Religion, den konfessionellen Besitzstand, schützte,

schützte auch zugleich das Ikonfessionell einheitliche Territorium. Im Reichs-
gebiet als ganzem konnten sıch weder Reformation noch Gegenreformation

_ völlıg durchsetzen; das eich blieb paritätisch, 65 widerstand allen Versuchen der
Katholisierung der Protestantisierung. Aber ı den Terrıitorien: die Kon-
tessiıonen Herren und eıster. »  1e Zeıten, die Religion S1C} spaltete“ 3 hat

Spater Hegel ı seinem Rückblick auf die Verfassung des deutschen Reichs ZCSA  o  5
„ Warcen ungeschickt, die Kırche VO Staat trennen und, der Glaubenstren-

nung ungeachtet, diesen erhalten, un die Fkürsten konnten keinen besseren Bun-

desgenossen finden, sich der Oberherrschaft des Reichs entziehen, als das
— Gewissen ıhrer Untertanen Der deutsche Charakter wart sıch auf das Innerste

des Menschen, Religion un Gewissen, befestigte VO  - ıer AUS die Vereinzelung,
C6un: die Irennung des Außern als Staaten erschıen NUur als e1NC Folge hievon.

Zweı Züge des lutherischen Territorialstaats erkliären sıch AUuUsSs cdiesem politisch-
relig1ösen rbe der Reformatıion: einmal die Ausdehnung und Intensivierung der
Staatsaufgaben, die MI1 der Übernahme kirchlicher Funktionen, VOTL allem Be-
reich der Schule und Wohlfahrtspilege, Hand Hand Z1NS, sodann CN damit
zusammenhängend — die allmähliche Auflösung der doch Abschwächung des für

dıe altere Staatsbildung 1111 Abendland grundlegenden Dualismus VO  3 Kırche und
weltlicher Ordnung, der 1 lutherischen Landeskirchentum weitgehenden
Verschmelzung, Unifizierung beider Mächte weichen mußte. Man hat von

Vgl die bei Lütge 125 Anm. 23 angeführte Literatur.
Hıerzu Ehmke, „Staat” und „Gesellschaft“ als verfassungstheoretisches Problem, Staatsverfassung und

Kirchenordnung (Festgabe tür Smend), Tübingen 1962, (30)
Hegel, Die Verfassung des Deutschen Reichs, ed. Mollat (Stuttgart 1935), 58, 61
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OSe ZE1. Ne ten St
man könnteebensogutVOoO  e} verstaatlichten, 11S Politische aufgelösten Kirch
sprechen, die ihrer rechtlichen Autonomıie ı alten Sınne verlustig ist12.
Nımmt mMa noch hinzu, daß der lutherische Territorialstaat klein un ohne
starke politische Dynamık den bürgerlichen Schichten NUur SCI1INSCH Spielraum
wirtschaftlicher oder kultureller Betatıgung bot daflß die Aufstiegchancen fast
ausschließlich den staatlichen AÄmtern lagen!? bedenkt Man welter, dais De1l

allem Fortschreiten relig1ös gefärbten Staats- und Amtsethik der Datrıar-
chalisch-personale Charakter des (GGemeinwesens erhalten blieb, Staat un Fürst
zusammenfielen, hat INan die Eıgenart dieses Staatswesens 1 den gröbsten
CN S:

‚ Dıese polıtischen Wirkungen sind ZUS der religiösen‘Botschaft der Reformatoren
iıcht eintach abzuleiten, SIC hängen MIt en sozialen un polıtischen Verhältnissen
5 denen ıhre Lehren wırksam wurden. .Andere Länder haben das, Was

die Reformatoren ber Obrıigkeıt, welrtliches Regiment un Gehorsam schrieben
nach anderen Richtungen hın gewendet: W 4s bei uns lutherischem Fürsten-
Untertanen- und Beamtenethos wurde, wurde Ort #S1CN 1 Widerstand.
Demokratie nd Grundrechten auswirkenden Aktıyısmus“ Es WAarc einfach,
wollte 99068  } den Obrigkeitsstaat geradlinig Aus dem Denken der Reformatoren
ber die Obrigkeit ableıiten. ber die Unbedingtheıt, MI der diıe Reformatoren
den weltlich-politischen Bereich VO Glauben un die Adiaphora
vErWIiCSsCNH, das Absehen VO  $ der konkreten Sozialıtät des relig1ösen Lebensvoll-
ZUSgS hat doch dahin gewirkt, daß die soziale Umwelt, WI1IeE SIC WAaTrT, übernommen
und konserviert wurde oder daß die NECEUu andrängenden politischen Mächte, VOr

allem der fürstliche Absolutismus, ı ihrer Wirkung freieren Lauf erhielten.

Politische Instıtutıionen des Terriıtorialstaats Preußen

Das gyeschichtliche Leben des Terriorijalstaats!® wurzelt icht mehr 1 der Z wei-
eıt von Land un!Herrschaft — die ständischen Einriıchtungen vertfallen ı Deutsch-
and VO  S WEN1LSCH Schutzzonen abgesehen, VO T6.18 Jahrhundert $ast völ-
lıg16 6S N1ımMmMtTt CEINSECLLLE AUS der türstlichen Kanzlei und Kammer SC1INCIMN rsprung.
Verwaltung, „ZUuLte Polizey FEriedeschutz nach und außen, Rationalisierung

11 von Raumer
Im einzelnen sınd hıer reılıch erhebliche landschaftliche un!' zeıitliche Differenzierungen beachten. Vgl all

gemeın ZuUu landesherrlichen Kırchenregiment Heckel, Cura religionis, 1US SaCTäa, 1U5S S  9 Festschrift A  “ A
Stutz (Kirchenrechtliche Abhandlungen) [1938], 2724
13 Darauf hat Müller-Armack ı verschiedenen Arbeiten 1 wieder hingewiesen; vgl zuletzt Relıgion unD!

Wirtschaft (Stuttgart 125
14 50 die Formulierung VO:  ] Smend, n „Staat Evangelischen Kirchenlexikon, 111, Sp. 1107 ; vgl

Ehmke 31
1> Zum folgenden 1965 erscheinende Studie „Die tere deutsche Staats- Uun! Verwaltungslehre“ Vo die

geschilderten Zusammenhänge breiter ausgeführt sind.
16 Letzte Übersicht bei Carsten, Princes and parliaments Germany $rom the Fifteenth che Eighteenth

Century (Oxford
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la(a;\z_f Mazef “  “  S  \  des Reditsherkomtnehs durch zéntralisier_lfé Geridutgoréafiisätiön und Kodifikätiö-  nen, erste Ansätze einer planvollen Wirtschaftsförderung — das sind die Leistungen  \  einer intensivierten Staatlichkeit, mit denen der Territorialstaat — nicht Rechte  usurpierend, sondern ein Vakuum ausfüllend — dem Reich allmählich den Rang  abläuft. Als ein auf Verwaltung, Polizei (im älteren Sinn) gegründeter Staat tritt  der Territorialstaat aus der älteren Tradition des politischen Gemeinwesens heraus.  Das Wort „Staat“, zuerst zuf ihn, nicht auf das Reich angewendet, spiegelt diesen  Vorgang deutlich wider: indem es einen Macht- und Besitzstand des Fürsten be-  zeichnet, meint es etwas anderes als die ältere societas civilis sive respublica!’, So-  Jange das Reich noch bestand, konnte der Territorialstaat bei aller faktischen wirt-  schaftlichen und militärischen Macht kein wirkliches politisches Gemeinwesen wer-  den. Seine Legitimation beruhte daher — zumal in der Verwirrung und Verwüstung  nach dem Dreißigjährigen Krieg — allein auf der Fähigkeit zur Errichtung einer  notdürftigen inneren Ordnung. Hier lag der geschichtliche Auftrag des deutschen  Landesfürstentums, und hier lag atıch der Ansatzpunkt für die spätere staatsrecht-  liche Gestaltung der Existenz des Territorialstaats: vom jus supremae inspectionis  und vom jus politiae — obersten Rechten der Verwaltung — hat die territorialstaat-  liche Souveränität und „Landeshoheit“ ihren Ausgang genommen.  Es ist für die Bildung des Territorialstaats entscheidend gewesen, daß Luther  dem Fürstenstand in der Entscheidungsschlacht mit dem Bauerntum zu Hilfe ge-  eilt war und seinem Sieg die religiöse Sanktion verliehen hatte. Der neue Staat er-  hielt so vom Religiösen her die Weihe, die ihm vom Politischen her fehlte: das  Fürstenamt, der Fürstendienst — als Weltamt von Luther in eine religiöse Un-  mittelbarkeit zu Gott gestellt und von innerem Pflichtethos durchdrungen — stieg  jetzt zur Würde einer quasi-geistlichen Berufung empor. Dem entspricht der deut-  lich veränderte Ton, mit der die Theologen und Prediger des 17. Jahrhunderts von  der Obrigkeit sprechen. „Sehen also“, sagt der Geraer Superintendent Friedrich  Glaser im Jahre 1612, „daß die hohe Obrigkeit dem lieben Evangelium nimmer-  mehr genugsam danken könne, welches Doktor Luther wiederumb purgiert und  gereinigt und mit seinen getreuen Mitgehülffen den Baum weltlicher Obrigkeit  auß dem Koth und Schlamm wiederumb herfür gezogen und gantz herrlich ge-  macht haben, dafür sie jhme und seinen getrewen Successorn nimmermehr genug-  sam dancken können.“ Oder der Magister Seiferd: „Nu aber das Seligmachende  Evangelium wider an den Tag kommen und die Päpstliche Abgötterey und Tyran-  ney entdeckt ist, hat dieser Stand — nämlich die Obrigkeit — seine vorige reputa-  tion wider erlanget.“ !® Auch die christliche Staatslehre des 17. Jahrhunderts —  Reinking, Friedlieb, Seckendorff — ist voll von solcher Obrigkeitsverehrung; 'sie  verbindet die Ermahnung zum Respekt vor den weltlichen Gewalten mit dem  Pathos des strengen Gehorsams gegen Gottes Wort.  17 Ehmke :a.2.0. 27 £.  1 Zit. bei W. Elert, Morphologie des Luthertums, Bd. II (Neudruck München 1958) 300.  24des Peftsherkommens duech zentralisierte Geric:hts_organisé.tion un Kodifikatio-
NCNMN, Ansäatze einer planvollen Wirtschaftsförderung das sind die Leistungen
einer intensivierten Staatliıchkeit, mMiL1Lt denen der Territorialstaat — nıcht Rechte
usurplerend, sondern eın Vakuum ausfüllend dem Reich allmählich den Rang
xbläuft. Als ein auf Verwaltung, Polizei (im alteren Sınn) gegründeter Staat trıtt
der Territorialstaat aus der alteren Tradıtion des polıtischen Gemeinwesens heraus.
Das Wort „Stadt ZUEerSt f ıhn, ıcht auf das Reich angewendet, spiegelt diesen
Vorgang deutlich wiıder: indem r einen Macht- und Besitzstand des Fürsten be-
zeichnet, meınt 6S anderes als dıe altere sOcletas civilis S1Ve respublica!”, SO-
lange das eiıch och bestand, konnte der Törrtor alstaant be1 aller taktischen WIrt-
schaftlichen un militärischen Macht eın wirkliches politisches Gemeinwesen WEI-

den. Seine Legıtimatıion beruhte daher — zumal in der Verwirrung und Verwüstung
nach dem Dreißigjährigen Krıeg allein auftf der Fähigkeıit ZUuUr Errichtung einer
notdürftigen inneren Ordnung. Hıer Jag der geschichtliche Auftrag des deutschen
Landesfürstentums, und ier Jag auch der Ansatzpunkt für die spatere staatsrecht-
liche Gestaltung der FExıstenz des Territorialstaats: VO Jus InspecCt1OnN1s
und VO Jus polıtiae obersten Rechten der Verwaltung hat die territorialstaat-
iıche Souveränıtät un „Landeshoheıt“ iıhren Ausgang 4  IMNMECN.

Es 1st für die Bildung des Territorialstaats entscheidend SCWESCNH, daß Luther
dem Fürstenstand 1n der Entscheidungsschlacht MIit dem. Bauerntum Hıiılfe DC-
eilt war un: seinem Sıeg die religz1öse Sanktion verliehen hatte. Der eue Staat e_

hıelt VO Relıgiösen her die Weıhe, die ıhm VO Politischen her fehlte: das
Fürstenamt, der Fürstendienst als Weltamt VON Luther 1n eine religiöse Un-
mittelbarkeit Gott gestellt und VO  3 innerem Pflid1tethos durchdrungen stieg
jetzt ZUr Würde einer quasi-geistlichen Berufung Dem entspricht der eut-
lıch veränderte Ton, mi1t der die Theologen un Prediger des Jahrhunderts VO  3

der Obrigkeit sprechen. „Sehen also®, Sagt der Geraer Superintendent Friedrich
Glaser 1mM Jahre 1612, „dafß die hohe Obrigkeıt dem lieben Evangelıum nımmer-
mehr danken könne, welches Doktor Luther wiederumb purgılert un
gerein1igt un MIL1t seinen Mitgehülften den Baum weltlicher Obrigkeit
auß dem oth un!: Schlamm wıederumb herfür SCZOSCNH nd herrlich gC-
macht haben, dafür S1e jhme und seinen Successorn immermehr UusS-
sSam dancken können.“ der der Magıster Seiferd: „Nu aber das Seligmachende
Evangelium wıder den Tag kommen und die Päpstlıche Abgötterey un Iyran-
NCY entdeckt 1St, hat dieser Stand nämlich die Obrigkeıit seine vorige reputa-
tiıon wiıder erlanget.“ 18 Auch die christliche Staatslehre des Jahrhunderts
Reinking, Friedlieb, Seckendorft 1St voll VO  3 solcher Obrigkeitsverehrung; sie
verbindet die Ermahnung zum Respekt VOTF den weltlichen Gewalten mMit dem
Pathos des Gehorsams (GJottes Wort.

17 a.a.0 DL
Zıt bei Elert, Morphologie des Luthertums, 11 (Neudruck München 30  O



Zur PNESLS des Obrigkeitsstaates 1 Deutschland

Der strikt betonte un b1ıs ZU nde des alten Reiches festgehaltene christliche
Charakter des Territorialstaats verbot C1iNe Übernahme der Aus Italien kommen-
den Staatsräson-Lehren: be1 den lutherischen Gelehrten finden siıch „ahlreiche un:
heftige, oft geradezu belustigend anmutende Auställe die „Ratıo STAatfus Dıa-
bolicı“. ber auch das moderne Naturrecht Aat a lutherischen Territorialstaat
keinen rechten Platz 1er stander das bildhaft personale patrıarchali-
sche Fühlen und der Austall spezifischen Moralphilosophie der -theologie
iınfolge der striıkten natura-corrupta-Lehre Weg Die naturrechtlichen egen-
SITOMUNSCH den konftfessions-staatlich gepragten Absolutismus
Deutschland sehr 1e] schwächer als ı anderen Ländern, nd ı s ZU urch-
bruch kamen, WI1e bei Oldendorp, Pufendorf, Thomasıus un Wolff, muften S1e

sıch den institutionellen Gegebenheıten des Territorialstaates un des fürstlichen
Regiments Das sıch insbesondere be1 dem bedeutendsten Vertreter
der naturrechtlichen "Tradıtion Deutschland bei Samuel Pufendortf!® eın Na-
turrecht steht iıcht WIC das westliche kritischer ıstanz Zu Staat N wächst
icht AUS eine relig1ösen Protest Bedrückung des Gewissens der dem Ver-
langen nach polıtischer Freıiheit 6S 1ST TreCin STAAafsı  anent un wiırkt ganz
Sınn der überlieferten, rel1g1Ös vertieften Lehre VO liımıtatum VO

„gelınden als INNECICS, pflichtenethisches Korrektiv prinzipiell a4us

der politischen Kontrolle entlassenen Obrigkeıt. ber Pufendorf konnte seiNer

Naturrechtslehre eben deshalb C1NC obrigkeitsstaatliche Wendung geben, hne
den Absolutismus se1NE€CS Zeıtgenossen Hobbes fallen, weıl ihm deutschen
Fürstenstaat seiner Zeıt eın absolutes Regiment, sondern ein relig1ös gebundenes
Heerscherideal MI1tTt ausgepragter Pflichtenethik gegenüberstand So hat alles, W as

seiner Staatslehre die Zukunft dıe Betonung der Freiheit und Würde
des einzelnen, die Bedeutung des Sozialen, der wechselseitigen Pflichtbindungen
zwıschen Herrscher und Untertanen (freilich Ausklammerung des Wider-
standsrechts) 117 dieser Pflichtenethik E1INeET aufgeklärten Obrigkeıit seinNnenN Ur-

SPrung, un: es verkürzt SC1IHN Verdienst nıcht da{fßß sıch gerade diese Lehren stärker
den westlichen Ländern, VOT allem den USA ausgewirkt haben A  Is hbei S20
So dehnt der fürstliche Absolutismus die Tätigkeiten des Staates auf dem Weg

des Gebotsrechts dem 1Ur noch selten ständischer Schlufß oder städtische Verwill-
kürung bestätigend ZUuUr Seite tretifen ber das soz1ale Leben un! die Masse seiner

rechtlich mehr un mehr gleichgestellten Untertanen AUS Den Umkreıs der
Tätigkeiten findet INan den Landes- un Polizeiordnungen der Zeıt bezeichnet:
systematisch geordnet werden S1IC VO  - den frühen Regimentsschriftstellern und SPa-
ter von den Kameralisten und Polizeischriftstellern, den Enzyklopädisten der fürst-

19 Die folgenden Bemerkungen stutzen sıch VOL em auf De Of£ficio hominiıs Or C1VIS  A vgl auch Welzel, Dıie
Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs (Berlin ?1958); ders. Naturrecht un materiale Gerechtigkeit (Göttingen 31960}
145 unı VOTLT allem Ehmke 28

Dazu Welzel, Eın Kapitel AausSs der Geschichte der amerikanischen Erklärung der Menschenrecht: (John Wıse
und Samuel Pufendorf), Rechtsprobleme Staat un Kirche (Festschrift Smend) 95? 387
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17. und ah nde ecCKelichen Verwaltungstätigkei
dorffs die Miıtte des Jahrhunderts entstandenen „TeutschenFürstenstaat“
das Grundbuch der Verwaltung des T erntoralstaates bısu nde des alten
Reıchs, wiırd deutlıch, WIiC schr die Territorialverwaltung dieser Zeit schon
ber enı den alten Gesetzen un Ordnungen umschriebenen Aufgabenkreis hın-

ausgewachsen ı1STt Neben die früheren Rechts- un Friedewahr-Aufgaben, dıe den
Kern der mittelalterlichen Staatlichkeit bılden, ı1ST E6EINE umfangreiche Wirtschafts-
und Wohlfahrtspolizei b deren nNnstrumente Zölle,Taxen und Steuern,
unternehmensfördernde Privilegierungen un endlich Zucht-, Waıisen-, Armen-
und Spinnhäuser sind. Eıne umfassende Kameralpolizeı, VO Bereich des fürstli-
chen Kammergutes auf das Territorium übergreifend, betrieben VO  ‘ EINECIN

rational, bald auch akademisch geschulten Beamtentum gesellt sich hinzu. Den Y1t-
ten großen Komplex bilden die durch Auflösung der selbständigen Kirchenorganı-
SAatiO0N dem Staate LICU erwachsenen Erziehungs-, Bildungs- und Wissenschaftsauf-
gaben kräftigem Einschlufß bisher ı der Kirchendisziplin beheimateter

seelsorglicher Obliegenheiten. Gerade jer ZSCWINNT die Polizei des Territorjalstaa-
tes JeNeC ethisch-religıöse Tönung, die annn als C1in charakteristischer Zug ı der

spaten deutschen Verwaltungslehre nd ı Ethos des landesfürstlichen Beamten-
Tums weiterlebt2!.

Der Inutherische Fürstenstaat hat den außerordentlichen Machtzuwachs, den
durch dıe Säkularısierung des Kirchengutes und dıe Lostrennung der Kirche on

der römischen Jurisdiktion erfuhr, bewußt durch eine ethische Politik vergelten
gesucht. Und obwohl ıhm 1es aut die Dauer ıcht gelang, obwohl infolge mangeln-

D der Unabhängigkeıt, mangelnder Möglichkeıit ZuUuUr wechselseıitigen Korrektur der
Staat allmählich ZU sittenregulierenden Polizeistaat, die Kirche Z geschichts-
losen Orthodoxie sich verhärten drohte, hat sich doch der Ausbruch Aus em
qhristlichen Staatsgefüge 1 die Ungebundenheit der Machtpolitik und der Te1LHNeN

Staatsrason erst SPaL, 18 Jahrhundert, vollzogen. Bıs dahın beherrscht eine

höchst eigentümliche, t*ür die deutsche Staatsentwicklung bedeutsame Konfigura-
t107 VO Kirche und Politik das Feld, die och 1 Jahrhundert, deutlich etwa

Bismarcks Sozialpolitik, nachwirkt: der christliche Erziehungs- un Wohlfahrts-
gedanke C1iN politisches Legat, das die verstaatlichte lutherische Kıirche dem

„Teutschen Fürstenstaat” des 1 Jahrhunderts vererbt hat.
Es ı1St e1in noch NI Zusammenhang gewürdigtes, ] noch aum bemerktes Fak-

£tum, da{ß dıe großen deutschen Staatslehrer der euzeıt VO  } Osse und Secken-
dorft bıs Hegel und Lorenz VO  3 Stein eigentlıch allesamt Verwaltungslehrer,
Wohlfahrtstheoretiker SCWESCH sind. Deutschland hat den großen westlichen
Staatslehrern des —1R Jahrhunderts Machiavelli, Bodin, Grotius, Hob-
bes 2Um ebenbürtigen Namen die Seite stellen; weder der Gedanke

Vgl VO:! Seckendorif, Teutscher Fürsten-Stat (1656); vgl auch Schmelzeisen, Polizeiordnungen un
Privatrecht (=: Forschungen Zur neE Privatrechtsgeschichte, (Köln
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der Staat r des 1€e; es Zeıt
gefunden; aber den sittlichen Zweck des Staates, die Schaffung „gemeıne
Wohlfahrt“ un”Polizey“ hat Nan gedacht. Hier liegt der eigentüm
ıche BeitragDeutschlands üund der lutherisch reformierten Länderüberhaupt —
ZU modernen Staatsgedanken: es 1ST ein Denken s eLux> dem Staat heraus“ (Müller-
Armack), das ZUT offenen Distanznahme, FA0E naturrechtlichen Messendes Staates

ber ıhm stehenden Ordnung ebenso unfähig WI1C ZUr Jangsam bedächtigen
Reform des Bestehenden hohem Ma( ISE: Der deutsche Fürstenstaat,

E A “ Aus lutherisch reformatorischem Antrıeb erwachsen, 1ST nıcht NUr der Anfang des
‘ 79 Vlr PE S modernen kontinentalen Staatskirchentums geworden, sondern zugleich eine

Ausprägung des neuzeitlichen Kultur- un Wohlfahrtsstaates. Wurde doch fas
alles, W A4as die mittelalterliche Kıirche - die germanische Herrschaft überholend

verwaltender nd regierender Tätigkeit entwickelt hatte, ı diesen Fürstenstaa
klein räumlich WafrT, hineingenommen: VOoO  3 den Praktiken der kirchlichen

(jüter- und Finanzverwaltung b1s hin ZUu Erziehungs-, Gesundheits- und beson-
ders Armenwesen, das siıch der lutherische Staat: sehr 1 Unterschied reiF
kirchlich-calvinıstischen Ländern VO  w Anfang MIt großem Eiıfer annahm.
Hıer entstand e1in christlicher Amtsgedanke, eiNeEe rel1gz1öse Berufsauffassung, die
dem deutschen politischen Leben für Jahrhunderte eine besondere Färbung SC
ben nat. indem Sie eiNe Erscheinung WI1C das Berufsbeamtentum hervorgebracht
und die Formen der Amtsausübung MIt iıhrem Geiste impragniert Aafı
Man betont ı allgemeinen das Verblassen dieser Gedankenwelt bereıts 1mM

17 un 18 Jahrhundert: schon MI1t dem Großen Kurfürsten, SPatestens mit Fried-
AAA

a n A n S d Y a“ a a
riıch Wilhelm I nd Eriedrich dem Großen soll sıch der deutsche Fürstenstaat VO  -

den ererbten christlichen Überlieferungen gelöst haben und aut die Linie der Staats-
eingeschwenkt sein. ber beginnt MI dem Auftreten Preufßens autfder histo-

O E LV AT rıschen Szene tatsächlich schon die unheilvolle Peripetie des Obrigkeitsstaates ı
Deutschland? Mußfiß nıcht 7zunächst gefragt werden,: der preußische Staat die
Linie des alten Territorialstaates einfach fortgesetzt hat und VO  —$ dieser
Überlieferung abwich?

Blickt INan autf die ıußeren Strukturen, sich, dafß Brandenburg-Preußen
VO Iyp des deutschen Territorialstaates CILIMHNGE Zeıt nıcht wesentlich absticht
JERG dafß dessen Züge l1er yleichsam vergrößert, 1111Ss Absolute DESLEISEIT, die letzte
Konsequenz getrieben scheinen. Als dynastische Schöpfung Fürsten (ohne
die tür das Altere Staatswesen typische Polarıtät Von Land und Herrschaft), als
künstliches Gebilde, kühner Stückelung vonder Memel b1Ss ZUuU R heın verteilt,

„a

zusammengehalten VOTr allem durch die allmählich vordringende Beamtenverwal-
tung, lassen die preußischen Staaten — der staatsrechtliche Begrift Preußen datiert
CTrSE VOo  «} Zeıt die charakteristischen Züge deutschen Fürstenstaates
erkennen. uch ı Stil des Regierens, 1 der Ausbildung der Beamten, 1 der Be-

hördenorganisation eilen S1C den anderen Staaten höchstens VOTFraus, weiıichen aber

P



> Hans Maıer

icht grundsätzlich von ıhnen aAb Und schließlich könnte Man celbst der Staats-
und Dienstauffassung der brandenbureischen Kurfürsten und preußischen Köniıge
geradezu CLE 11715 Monumentale gehobene lutherische Berufsethik wıedererkennen,
WI1IC S1C als Ermahnung pflichtgemäßem Kegiment Tiebe un Yreue 3R la
über den Untertanen; Arbeitsamkeit un Sparsamkeit eindrucksvoller te1i-
SCruNg die politischen Testamente der oroßen Hohenzollern durchzieht??

ber gerade hier, Bereich des Herrscherethos, des Regierungsstils, beginnt
der Wandel durch den Preußen aUuUs der patriarchalischen Tradition des Territorial-
SEAATtS Aaus der langen Reihe der VO  e frommen Betefürsten regıertien Staaten
heraustritt In erster Linıe hängt dieser Wandel M1 dem Übertritt der hohenzoller-
schen Dynastıe Zzum Calvinısmus Jahre 1613 N, MI der Fa-
milienverbindung Z ranıschen Haus un Holland Droysen hat ohl als
erster auf dıe Bedeutung dieses Konfessionswechsels hıngewlesen, durch den siıch
Brandenburg-Preußen VO  e} der introvertierten Kleinwelt dem Stilleben der luthe-
Y1S5 regılerten Terrıiıtorien TFENNTE und Ideen, größeren, lebensreiche-
TE Weltanschauung öffnete®?, und Otto Hıntze hat diese Feststellungen dahıin C1I-

daß der Calvinismus die Brücke BECWESCH SC1,; über die VO  } Holland und
Frankreich her die Ideen der Staatsraäson Deutschland ihren verspateten Eın-
gan  F e)  y fanden?4. In ı Zeıt hat Gerhard Oestreich ı bedeutenden Arbeıt
ber „Calvinısmus, Neusto1zı1smus un Preufßentum“ auf den breiten Einstrom
neustoischer Gehalte Aaus der nıederländischen ewegung des Jahrhunderts hin-
WICSCNH, dıe dieses calvınısche Erbe der Pflicht un Leistungsethik modihzıert und
nach der Seıite des antıken Glaubens Schicksal un Notwendigkeit, Aas

un fatum, abgewandelt haben Der absolute Herrscher als Vollstrecker des hısto-
risch Notwendigen das 1ST ein Gedanke, der Aaus dem niederländischen Neusto1z1s-
MuUS, AUuUS Lıpsıus Polıitik nach Preußen kam: un: die Herrschermaxıme des auf-
geklärten Absolutismus,;, Spruch der ber das Portal des könıglichen Schlos-
ses Berlin eingemeßelt wurde S1iC Sul PrinC1patum, ut F populi
ESSC$ NO  $ mMeam pPrıvatam STAaAMMET Aus der nämlıchen Welrt?5 Dı1e Unerbitt-
ichkeit calvinisch-stoischer Pflichtethik bei Friedrich dem Großen, dem „phi-
Josophe WIC ıhn die Zeitgenossen nannten, ohl deutlichsten hervor,
aber auch Putendorts und Sspater Kants Pflichtenlehre gehören diesen Zusam-
menhang.

Man MUu be1 alledem bedenken, dafßß sıch dieser Wandel NUr der SpitZe, eım

22 Der lıebe Gott hat euch auft den thron DESEIZCI NiCHT faullentzen sondern Z arbeıitten und Lender
wohll cA RKegıren redet Friedrich Wilhelm I SC1HNECIIL Nachfolger 1115 Gewıssen Und Friedrichs des Großen Testa-
ment hebt IN1£ dem tzZ „Le PreMmM1eCI devoiır un CILOVECEN esi de SC VIT Patrıc est uUuNnc obligatıon JUuU«C J aı
täche de remplır AnNs LOUS les etats differents de V3IC., Küntzel, Die politischen Jestamente der Hohenzollern),
[1911] Bd ‚ F2: Bd I:

S Droysen, Geschichte D  ”< Preußischen Politik, Bde (Berlin-Leipzig
24 Hıntze, Die Hohenzollern und ıhr /erk (Berlın

Oestreich, Calvinismus, Neustoizismus und Preußentum, Jahrbuch tür die Geschichte Mittel- Uun: Ost-
deutschlands, (1956)

28



eutschlandZur Genesis des Obrigkeitsstaates m
Königshaus und iın den obersten Rängen der Verwaltung, übrigens aUuch baı der
AÄrmee, vollzog, währendc die Untertanen in ihrer großen Masse nach w1e VOor ‚D
theraner blieben. Dadurch entstand eın eigenartıges Verhältnis VO  $ obrigkeit-
lıchem Aktıyiısmus und passıver Gehorsamshaltung des Volkes. Während sonst
„der Kälvinismugliberalisierend wirkte, hat sich durch Verbindung des luthe-
rischen Staatsdenkens MI1t einer asketisch gerichteten Oberschicht jene besondere
Verschärfung des lutherischen Staatsdenkens durch eine VO  3 oben kommende
Staatsdıszıplın ergeben.“ AÄ Altred Müller- Atmack hat treftend VO  } der Legierung
eines weıchen und eines harten Meftalls gesprochen, und Alexander Rüstow hat
dieser preußischen Sozijalstruktur eine besondere Bedeutung für die Entstehung
des modernen Pflicht- und Arbeitsmenschen zugeschrieben un!: die gzroßen Leistun-
SCH W1e auch die besonderen Schwächen des deutschen Volkes Aus ihr erklären
versucht.

Sozialgeschichtlich ze1gt sıch das tiefer un schärter eingreifende Regiment des
Staates Al deutlichsten An der Einbeziehung des bäuerlichen un adelıgen Lebens
1n die preußische Milıtärverfassung, w1e s1e mM1t dem Soldatenkönıig Friedrich Wil-
helm eiNsetzt. Gewiß, auch die Zurückdrängung der Ständemacht, die „Stabili-
D  rung der türstlichen Souveränıität, das eue Steuerreglement sınd Zeichen einer
harter werdenden Staatsstruktur;: doch lagen s1e in der Linıe des europäıschen Ab-
solutismus. ber in keinem europäischen, Land, geschweıige enn 1in einem deut-
schen Territorialstaat, 1St die Herausarbeitung einer NCUCHN, 1im Staat un 1m Für-
sten zentrierten Gesellschaftsordnung AUS den alten, AUS ihren herrschaftlichen,
ständischen und Okalen Bildungen herausgefällten Elementen so radikal voll-

worden w1e ın Preußen. Dıie Absorption des Soziallebens durch den Staagt=
1im Ansatz schon 1m alten Territorialstaat vorhanden, OFrt aber eher die Folge einer
gering entwickelten bürgerlichen Dynamık 1St 1ın der preußischen Kantonsverfas-
Sung Friedrich Wılhelm durch generelle Militarısierung des Ar-
beitslebens iın einem Mal gesteigert worden, das den Vergleich mıiıt em modernen,
Aus der Französischen Revolution hervorgegangenen Nationalstaat geradezu her-
ausforderte, ware nıcht dıe Zwangswelse Werbung und Enrollierung der Bauern
Z Militärdienst eın auffallendes obrigkeitsstaatliches Gegenstück ZUEE emoOo-
kratischen „Jlevee masse“. Otto Büsch hat VO  — dem Milıtärsystem des alten Preu-
ens geurteilt, da{ß es den gaNzZCh Menschen als soz1ales Individuum 1n allen seiınen
Lebensbereichen erfaßt habe „Es forderte Geld 1n orm VO  3 Kontribution und
Reıitergeld und körperliche Dienste eiım Vorspann un Festungsbau. Es lieferte
den Bäuern‚ der der Gewalt des Gutsherrn stand, durch die Kantoneinricl_x-
tung zugleich dem Regıment und seinen Offhizieren AUusSs S Der Kompanıiechef 1mM

Regiment War Gutsherr zuhaus. Dıie Prügel tür den Soldaten 1m Dienst w1e für
den Urlauber aut dem Feld ErZOSCNH den bäuerlichen Kantonisten, 1in dessen Person

VO: Bordh, Obrigkeit un Widerstand ‘(Tiibin‘1gen 125



beide vereinten, indem ehorsam Es ka Z das
sozialer Hinsichtunlöslıch mıiıt er ı den östlichen Landesteilen bestehenden

Agrarverfassung,also der Gutsherrschaft, verbundenWar. „Die Verschmelzung.
beider Systeme CINZISCH, dieS1: unfer Friedrich Wılhelm vollzog, bil-
ete den Proze(ß soz1alen Militarisierung ıhrer Träger, der Bauern un Ade-
lıgen, und bezeichnete den Beginn ‚preufßßischer‘ Lebensform.“
So tührt die Sozialverfassung des alten Preufßens ı vieler Hinsıcht ber die

geruhsamen Lebenstormen und dieschonende Regierungsweise des Alteren Terri-
torlalstaats hınaus. ber 65 sıch doch auch deutlich welcher Weiıse das äaltere
Staatswesen dem3 ausgebildeteren Obrigkeitsstaat VOrTrausSgcSangCcNH Wr

und vorgearbeitet hatte. Denn fast alles, W asSs WIL als grundlegend für die Spatere
preufßische orm erkennen, findet sıch UuUCe schon früheren Territorialstaat:
die schartfe Scheidung Obrigkeıt und Untertanen die absolute Gehorsamsver-
pflichtung der C  5 die 11UT pflichtenethische, icht mehr polıtische Verantwor-
tung der andern; die Auflösung ständıschen, genossenschaftlichen, individuellen
Eıgenlebens abstrakten Dienst Staat endlich die Reduktion des Polijti-
schen auf die Polarıtät VO  e} Betfehl und Gehorsam, die, 11$5 Extrem getrieben, Staat
und Kasernenhoft vertauschbar machte. In alledem hat das Sparta des Nordens
außerste Möglichkeiten der territoriıalen Staatsstruktur SENULZT un: realisiert un
die geschichtlichen Wiırkungen, die VO  aD} Preußen AausSgiNScCNh, S$inNn enn auch folge-
richtig für die anderen deutschen Territorien und endlich für Deutschland SAaN-
CNn ZU Schicksal geworden.

Der Bürger Terrıtorıalstaat

Und Nnu  \n die entscheidende Frage, auft dıe UuNnseTE Überlegungen Letzt
zulaufen 1LL1LUSSCH! die nach dem Bürger, seiner Freiheit seinen Lebensmöglichkei-
ten dem beschaftenen Staat. Die rage also, WI1C 6S sıch dem Gebäude
wohnte, dessen Grundri(ß un: IMN GTEe Einrichtung WT sk1zzieren versuchten.

Die rage uns zunächst eine SCWI1SSC Verlegenheit. Denn derjen1ge, der
ZUerSt befragt werden un Auskunft geben müßte, der SOgZENANNTE ,, kleine Mannn
der preußische Bauer, großenteils auch och der Ackerbürger, also der überwie-
gende eıl der Bevölkerung, ı1STE I2 Der Bauer kann ıcht schreiben, annn
keine Selbstzeugnisse ablegen, da keine Schulen besucht hat und auch keine
braucht. Der Historiker MuUu sıch SC1MH Schicksal VO  3 denen erzählen assen, die für
ıhn das Schreiben besorgten, Gutsherren, Landräten, Behörden: und mu daber

SC1N, daß diese Zeugnisse VO Interesse- der herrschenden Schicht icht
unbeeinflufßt sınd?2®

27 So Büsch Mılıtärsystem un Sozialleben alten Preußen 713—1806 Die Anfänge der sozialen Militarisie-
Tung der preußisch deutschen Gesellschaft Berlın /1

25 C) Büsch a.a.0O 13
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aulßreick ersten Jahrzef des
hunderts, also VOrTr Einführung des sogenannten Kantonreglements, die Fluchtder
Bauernsöhne VOor den Werbern des Königs besonders ı Westen Preußens solche
Formen annahm, da{fß nach Berichten der Behörden das flache Land„depeuplıirt“
werden drohte, un wenn WIr hören, daß SOa die Grundherrschaft be1 der Flucht
gelegentlich Hılfe leistete. Die Einrichtungen des Staates Soldaten- un
Bauerndesertionen deutlich, WI1IC stark der Drang ach Freıheıit ı diesen
eintachen Menschen blieb, die unablässıg die doppelte Eınspannung 1 die
Gutsherrschaft n das Militärsystem revoltierten. (Otto Büsch, der ach Hans
Rosenberg der Militarisierung des preufßischen Soziallebens die eindringlichste
Studıe gew1ıdmet hat?9 hat aus den gewiß unverdächtigen Acta Borussıca un an-

deren Quellen ZUT!T preufßischen Verwaltungsgeschichte zahlreiche Tatbestände e_

hoben, die den 1Ur langsam abnehmenden Wiıiderstand der Bevölkerung die-

wa , SO SE
sen Druck des Staates ZC1SCNH. SO mußte Ze Hınterpommern jedem Ort CiN

Nachtwächter gehalten werden, dadurch die LDesertiones der Soldaten sowohl
als Bauern verhindern die Bauern verpflichtet, entlaufene Deserteure

fangen; besonders die Bewohner er ı der Niähe der Garnısonen gelegenen
Dörfer mufßten sich Tas un Nacht ı der Wache ablösen. „Konnte das orf dı
100 Taler Geldstrafe nıcht zahlen, wurden die Z W E1 vornehmsten Bauern desW VE n E Dortes azu verurteıilt, ZW E1 Monate lang auf der Festung Steine karren. Auf
die ‚Durchbringung‘ Deserteurs stand der Galgen oder doch eld-und Leıibes-
strafe, WEeNnNn es sıch Eltern der Verwandte handelte. Obendrein wurdeselbst-
verständlich das Vermögen des Deserteurs CINSCZOHCN. Als Deserteur galt schließ-
ıch auch schon, Wer als Zıivalist ohne besondere Erlaubnis außer Landes SI
Eınrichtung, die VO den Kegimentern mißbraucht wurde. Wenn aber ein

Soldat floh und die Sturmglocke geläutet wurde Z Zeıchen, dafß wıeder e1in

Fluchtversuch DEWART worden WAar, mußften die Bauern den Ofhzieren ıhre Pferde
AB Nachsetzen ZUr Verfügung stellen. Die schweren Ackergäule wurden dabei oft
EIt: Und die Behörden scheinen Grund gehabt haben, wıeder nach-
zufiragen, ob den Bauern der Entzug der Pterde wurde, WI1C Ce1in Edikt
CS befahl.“
W as den bäuerlichen Untertan die Militarisierung fürchten lıefß, wWar nıcht ınu  —

der erhebliche, oft lebensgefährliche Eıingriff ı die bäuerliche Wıirtschaftdurch die
starken Entnahmen VO  u} Arbeitskräften un Diensten, die och E WÄR unregelmäßig
erfolgten und daher jedes planmäßige Wirtschaften unmöglich machten. Es War

VOr allem die Aussıiıcht auf ein lebenslängliches Verbleiben den Fahnen des
Königs Seitdem Friedrich Wıilhelm die lebenslängliche militärische Dienstpflicht
erklärt un: angeordnet hatte, da{ß ıhm die Mannschaft nach iıhrer ur-

28 Büsch C1 Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy an Autocracy. The Prussıan Experience
(Cambridge, ass

30 Büsch ZU: folgenden auch 15
$
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lichen Geburt und des höchsten Gottes Ordnung un Befehl MItT Gut und
Blut dienen chuldıg und verpflichtet SCIH,; War der Werber zum gefürchtetsten
Mannn Land geworden 7war hat das Kantonreglement die Verbindung VO  =)

Urlaubssystem und frühzeitiger Eıntragung Stammrollen MIt Eiınzie-
hung, die argsSste Willkür beseitigt aber WEN1gSTENS re1ı Monate Jahr
Friedrich dem Großen Z W e1 Monate WAar der Bauer Zu Heer abgerufen, und
wenn als Urlauber Zzum Hoft zurückkehrte, mußte als iußeres Kennzeichen
seinNner Zugehörigkeıt Zum Milıtärsystem Montierungsrock Hut oder Halsbinde
un: Sonntag der Kirche die volle Uniıtorm tragen, WI1C der „enrollierte
Bauernbursch die rote Halsbinde der den Püschel Hut Die Rückübertragung
der militärischen Dıiszıplın auf das Rıttergut hat umsekehrt die diszıplinären Me-
thoden auf dem Land un allgemein die Beziehungen zwıschen Herrschaft und
Untertanen verschärft der blinde Gehorsam, dem das Heer, ach Friedrichs des
Großen CISCHNECIM Zeugni1s Politischen Testament y} die Soldaten c  9 ftand
Eıngang die Sphäre patriarchalischen Zusammenlebens VOoNn Gutsherrn un
Bauern, da{fß die alte Sozialordnung durch die Milıitarısiıerung, das Durchdringen
der mılitärischen Befehlsstruktur, langsam aber StELLS umgestaltet wurde

Das gilt auch für den del den Partner und Gegenspieler des Bauern der
alten Sozlalverfassung Es WAaieC C1in Irrtum glauben, dafß dessen Einbeziehung

das Herrschaftsgefüge des Obrigkeıitsstaates CeiNCc SCEINSCIC Revolütion SEWESCHN
WAare der auch 11UTL sıch reibungsloser vollzogen hätte als die Heranziehung des
Bauern Zu Militärdienst Man dartf icht VELSCSSCH, da dıe Verbindung der
adeligen Vasallen 7ARGR Armee äalterer Zeıit recht oberflächlich W ar „oberfläch-
lıch und teilweise teindlich WI1IC Z Staat celbst Das Heer War Instrument des
Herrschers und ıhm allein oblag dıe Sorge Erganzung un Erhaltung
Die Rıtterfolge der adeligen Vasallen hatte sıch durch die Errichtung der stehenden
Armee SECeIL dem Großen Kurfürsten überholt Mıt dem Offizierskorps dieser Ar-
IMNeC fühlte sich der Adel NUr verbunden, als ıhm eine standesgemäfße
Unterkunft sah CC Ebensogut WI1EC zAEn Önıg 2108 Inan auch 11 die Fremde,
Ort eım Heer dienen Indem dıe preufßischen KOönı1ge VO Friedrich Wılhelm

den de]l systematisch das Offizıerskorps der Armee drängten und n
gleich durch Beschränkung der Verfügung ber CGuüter seinen Besıtz fessel-
ten, CENgICH S1€e dıe soz1ale Bewegungsfreiheit des Standes erheblich C1IN, ar nıcht

reden VO Verlust der alten ständischen Privilegien der Miıtregierung ı Staat.
Freilich hat die Garantierung der patrimoni1alen Rechte, die das KOönıgtum dem
del ZU Ausgleich für den Verlust SC1NET politischen Rechte gewährte, DC-
W155CH Ersatz geboten der Leidtragende dieses Kompromisses WAar 1er wıederum
W ie vielen anderen Fällen der bäuerliche Untertan.

Fragen WIr endlich nach dem Bürgertum der Stidte und seiNer Stellung ı die-
sem Stadt. sıch, daß der Spielraum, der tür eine selbständige Entfaltung
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diesesSt des alten Preußen erfügung stand, zunächs noch recht
bemessen WAar,. Noch nde des 18 Jahrhunderts War das Verhältnis VO  - Stadt-
und Landbevölkerung i Preußen WI1e der städtereichen Kurmark W1e

Die Bedeutung, die die Milıitarisierung des preußischen Lebens auch für das Bür-
gertum hatte, wırd eLtw2 der Tatsache deutlich daß die Residenzstadt Berlin

Jahre 1755 auf eCine Bevölkerung VO  3 125 000 Menschen eine Garnıson VO  a}
01010 Mann besa{fß 1806 siınd 6S auf 172 500 Eiınwohner 250 Mann®* Noch

mehr als durch die Einbettung eın bäuerlich-adelig strukturiertes Soz1ial- und
Milıtärsystem 1ST aber die wiırtschaftliche Aktivıtät des Bürgertumnzs durch die nach-
dauernde Pflicht- und Dienstethik der Könige un: ıhr Streng patrıarchalısches Füh-
len Schranken gehalten worden. Schon das Scheitern der Kolonisationsprojekte
des Großen Kurfürsten den Mangel dynamischen Wirtschaftsgesinnung,
für die das gleichzeitige Holland hervorragende Beispiele bot®, un: bei Fried-
rich Wiıilhelm L., dessen merkantilistischer Gründertätigkeit un „Tfast Pr1vatwiırt-
schaftlichem Erwerbssinn“ (St Skalweit) die preufßische Industrie entscheidende
Antrıebe verdankt hat SC1IN Bıograph ar] Hınrichs ı seiNer Monographie ber
die preufßische Wollindustrie eigentümlich fiskalistischen, „staatssozialistı-
schen“ Zug, fast krankhaften Argwohn gegenüber Kaufmannschaft und
Unternehmertum nachweisen können® Wenn die preußische Wırtschaftspolitik
spater andere Wege einschlug und nach 1806 un 1815 die süuddeutschen polıtisch
liıberalen Staaten wirtschaftlicher Liberalität WEeIL übertraf®, sınd doch 1e
alten Vorbehalte gegenüber der bürgerlichen Wırtschaftsgesinnung und Wıirtschafts-
DPFraXlıs auch Jahrhundert erhalten geblieben. Spengler hat diese Zusammen-
hänge SC1NCM oft EINSECILLSEN Buch Preufßentum und Sozialismus beschrieben,
und die preußische Sozialpolitik 19 Jahrhundert ıhren Inıtıatıven den
deren Kontinentalstaaten WEeIL vorauseilend hat diesem Erbe des Obrigkeits-
taates CIMNE)E Seıite abgewinnen können?® Noch Bısmarcks Sozlalgesetz-
gebung ebt VO  —$ der Pflichtethik des Edelmanns, der Untertanen
die Übergriffe der Besitzenden schützen wiıll; ıhre Problematik liegt darın, da s$1e

für das Verlangen der Arbeiterschaft nach polıtischer Freiheit un:! Mıtbestimmung
keinen Sınn besa{(37.

32 Diese Zahlen VO:! Herzteld mitgeteilt der Einführung Büsch A

Vgl Müller-maı Geistesgeschichte der Kolonıualpläne und der Kolonialexpansion des deutschen Barock,
Religion und Wirtschaft, 245 (266

5ı Skalweit, Friedrich Wilhelm I und dıe preußische Hıstorie, ahrbuch für die Geschichte Mırttel- und
Ostdeutschlands, VI (1957), 07 f (124); Hınrichs, Die Wollindustrie Preußen Friedrich Wilhelm I
Berlın

35 Vgl die Beıträge VO' Conze und Koselleck Staat und Gesellschaft deutschen Vormärz 15—-18:
(Dtuttgart bes 93 und 236

81i Hıer IST VOor allem die preufßische Kinder- und Fabrikschutzgesetzgebung des Vormärz
37 Zu den otiıven und der Entstehungsgeschichte der ısmarckschen Sozialgesetzgebung veg] Voßler, Biısmarcks

Sozialpolitik Hıstorische Zeıitschrift 167 (1943), 336 Über das Weiterleben der Autorı des alten obrigkeit-
lichen Ordnungsstaates den soz1alen Instıtutionen des modernen S5taates Deutschland (z der Sozialversiche-
rung) bemerkt Wieacer, Das Sozialmodel]l der klassıschen Privatrechtsbücher und die Entwicklung der modernen
Gesellschaft (Karlsruhe „Die Betrachter A4uUS Ländern, denen der Dritte Stand er den Obrigkeitsstaat
eiınma| Banz SCSICHL hatte, werden diese Verbindung nıcht ohne Furcht und Abneigung bemerken Den deutschen
Lıberalen bewegen IMN17 Grund ahnliche Empfindungen“ (16)

Stimmen 174 33



Hans Maier

Die Emanzipationsrichtung des Bürgertums gegenüber dem preußischen Obrig-
keitsstaat SIHS enn uch iıcht aut diıe Etablierung wirtschaftlicher Bewegungsfre1-
e1lt oder ar polıtischer Teilnahme Staat WIC den westlichen Ländern: S1EC

Z1INS nach INNCN, die Freiheit geEISLLgCF und relig1öser, be]1 außerer Beschränktheit
oft weltweıter Autonomie®. Hıer lag die Möglichkeit WI1eC die deutsche Bewegung
Von Herder bıs Weıimar un YADRG Philosophie des Idealismus AUus den
verhärteten Begriffen der protestantischen Orthodoxie un den Institutionen des
Landeskirchentums 1ı C166 freiere, wenngleich och  1 christliche Geıistigkeit

eiNe kosmopolitische Republik freier Forschung un Wissenschaft oder ein

1Tcanum der Dichtung vorzustofßen. Se1it Immanuel Kant, dessen Leben das
dürftige Daseın des zeitlebens Vaterstadt gehefteten Gelehrten MITt der
weltbürgerlichen FExistenz des „Philosophenkönigs“ seltsam kontrastierte, 11ST die-
ser Weg ach ı 7A58 wieder nachgeahmten Vorbild bürgerlicher re1-
eıit den außeren Bindungen des Obrigkeıitsstaates geworden bıs hın A

Inneren Reich“ rıtten Reıch und bıs der MI1 besonderem Anspruch der
außeren gegenübergestellten „Inneren Emigration

Auf dıe Problematık dieser Dınge SsCc1 1er nıcht weiliter CIn  c och se1l auf
ein Dokument der Zeıt dem Wiıderspruch 7wischen un: außen,
Politik und Gelst Deutschland schr schart gesehen 1ST, Zu Schlufß WeEeN1gSTENS
noch hingewiesen. Als Madame de Stael ı Herbst 1803 das damals ı Westen och
tast unbekannte Deutschland bereıiste, ör ihren Landsleuten als neuentdeckte
Welt schildern, ahm SIC Aus den bürgerlichen Salons und den nıederen Stuben
der deutschen Dichter und Gelehrten den Eindruck ‚Babhe daß die Deutschen die

Dasgröfßßste Gedankenkühnheıt MI1 dem untertanıgsten Charakter
Übergewicht des Militärstandes un: die Rangunterschiede 1er 1STt VO  e} Preußen
die ede hätten iıhnen die oröfßte Untertänigkeıt D: Gewohnheıt gemacht Be1
ihnen 1ST der Gehorsam aber keıine Unterwürfigkeit sondern SCHAUC Beobachtung
der Schicklichkeitsregeln S1e sind der Ausführung jedes erhaltenen Befehls
gewissenhaft als ob jeder Befehl eiNe Pflicht WATC Idıie Gebildeten Deutschlands
machen einander M1t orößter Lebhaftigkeit das Gebiet der Theorıen un
dulden diesem Bereich keıine Fessel 7z1emlich gCIN aber überlassen S1IC dafür den
irdiıschen Machthabern dıe Wirklichkeit des Lebens Diıiese Wirklichkeit dıe
s$1e geMNNS schätzen, Aindet jedoch Besıtzer, die ann Störung un Zwang selbst

Reıch der Phantasıe verbreıten
Vielleicht 1ST 65 das Unglück des deutschen Bürgertums SCWECSCH, daß CS bıs tief

1115 Jahrhundert hinein überwiegend VO  e} guten, pflichtbewußiiten, er-

lich besorgten und aller Tyranneı abgeneıigten Obrigkeıit regıert wurde Dıe WITrt-

schaftliche und Freiheit dıe zunehmende Rechtssicherheit die InNan SeIt dem

Raumer c

Mme de tae. De ’ Allemagne, ed Jean de Pange, (Parıs iıch folge der Übersetzung VO! Ro-
ert abs
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aufgeklärten Absolutismus und der konstitutionellen Bewegung genoß machte
den Mangel politischer Freiheit 111 SaRCNH: Teilnahme und Mıtver-

antwOortun Staat gleichgültig“ SO siınd die obrigkeitlichen Strukturen des
Milıtär- nd Beamtenstaates der yroßen verfassungsgeschichtlichen Entwick-
Jung des Jahrhunderts, in der Wendung Zr konstitutionellen Monarchıie, ZU

Nationallıberalismus der Bısmarckzeit endlich Zur parlamentarischen Parteiregie-
rung nach 1917 nıcht getilgt sondern Je charakteristischer Abschwächung, Aus-
lese Neubelebung beibehalten worden: S1C gehören bıs heute den Tradıtions-
belastungen uNnsecerer Demokratie, WIC S1C Ernst Fraenkel größerem Zusammen-
hang Beispiel des deutschen Parlamentarismus gEZEIYTLT hatı“ı

Dieses Erbe darf heute wohl ı seiner Wirkungskraft ıcht mehr überbewertet,
s sollte aber gleichwohl auch ıcht unterschätzt un verharmlost werden. Der Ob-
rigkeitsstaat War iıcht Bismarck War Bismarcks unfreiwilliger Helter. Der
Obrigkeitsstaat War ıcht Hıiıtler: WAar Hıiıtlers unzulänglicher Gegenspieler.
Die obrigkeitsstaatliche TIradıtion bedroht uns heute WENISCI ihren aktiven Wır-
kungen das „persönliche Kegıment 1ber auch das Dıiıenstethos der Könige sind
Von der modernen Säkularisterung und Dıifferenzierung der Lebensverhältnisse
aufgezehrt worden S1C bedroht uns durch ihre PaSSLVC, dafür hartnäckı-
SCIC Kesistenz. Diıiesen Wıderstand diese Verhärtung autzulösen scheint die C1IYENT-
ıche Schwierigkeıt, $reilich auch dıe wichtigste Aufgabe heutiger Politik sSC1nN.

Man könnte das deutsche Problem 1ı Paradox formulieren: Wieviel
Treue, Loyalıtät, vernunftlos geleisteter Gehorsam iıcht ZUur Festigung, SON-

ern ZUr Zerstörung;.und 1evıiel Illoyalität un Widerstand ZUur Stabilisie-
LUn des GemeLlLnnwesens e1? Die stärksten westlichen Demokratien sind ıcht auf
dem Fundament des Gehorsamss, sondern auf dem des Wiıderstandsrechts errichtet
worden. In diesem 1nn darf auch 89 Stoßseufzer des spanıschen Konservatıven
Salvador de Madarıaga verstanden werden: „Europa könnte werden,
WEeNN die Deutschen C ernten ungehorsam SC111,

Ck

40 50 wırd den Acht Gesprächen ber dıe Beschlüsse der Französıischen Nationalversammlung die der
preufßische Jurist und Mitarbeiter VO Svarez Allgemeıinen Landrecht Ernst Ferdinand Kleın 1790 dem 1te.
„Freıiheit und E1gentum“ herausgab, 7zwıschen politischer un: bürgerlicher Freiheit unterschieden. Die politische rel-
heit gewährt Anteıl der Gesetzgebung, während die bürgerliche Freiheit „11 der Freyheıit der Einzelnen, ihre
Cigene Wohltahrt nach besten Eıinsiıchten befördern“ esteht. In Kleins Dıalog führt Kriton ‚varez) AuUS, 16 -
mand habe Grund sıch ber den Mangel der politischen Freiheit beklagen, solange die bürgerliche Freiheit BC-
nıeße BiNe® Meinung, der sıch Kleon Kleın) IN1IL dem Bemerken anschliefßt Wer also Monarchie ebt
OoIrinn die bürgerliche Freyheit gehandhabt wird wiıird eın Verlangen Lragen, C1MN Republicaner werden (die
Zitate entnehme iıch der Schrift VO:  '3 Conrad Die BEISLISCH Grundlagen des Allgemeinen Landrechts für die PIreCu-
Sıischen Staaten VO 1794 [Köln 42) Dıe Trennung VO' bürgerlicher und politischer Freiheit 1ST tür die eut-
sche TIradıtion des Rechtsstaats symptomatısch geworden vgl Scheuner, Die 1ECUCTITE Entwicklung des Rechtsstaats

Deutschland Festschrift Deutscher Juristentag, Bd { 1 (1960) 229 Ehmke DPassSım), u  - Maıer, Zur Früh-
geschichte des Rechtsstaats Deutschland, Neue politische Lıteratur (1962) 234

41 Fraenkel, Hıstorische Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus, Vierteljahreshefte für Zeit-
geschichte S (1960) 3723

Der Leser SC1I nachdrücklich auf die nach Abschluß des Manuskripts erschıienenen Gesammelten Abhandlungen des
Altmeisters der preußischen Hıstorie Carl Hinrichs hingewiesen Preußen als historisches Problem, hrsg VO:!  - Qest-
reich Berlin


